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und umwie viel die Löhne erhöht
werden.

Dank dem Schiedsgericht
steigen die Löhne auch bei tiefem
Organisationsgrad.

Denn ohne Schiedsgericht hatten
wir in den 90er-Jahren nur Null-
runden.» Für Unternährer gibt es
noch einen anderen Grund für die

Beibehaltung des Gerichtes: «Bei
den Lohnverhandlungen sind Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerinte-
ressen grundsätzlich kontrovers.
Beide schauen in erster Linie für
sich. Gibt es keine Einigung, führt
das in anderen Branchen zu Kon-
fliktenbis zumStreik.DasSchieds-
gerichtermöglicht inunsererBran-
cheeinezivilisierteKonfliktlösung.»

mario.gsell@gastronews.ch

WerVaterwird, erhält neudrei Ta-
geUrlaub. «InderRegel gibt esdie-
senUrlaub abGeburt», sagt Stefan
Unternährer, Verhandlungsleiter
der Arbeitnehmer beim L-GAV.
«Ausnahmen sind nurmit Abspra-
che des Chefs möglich.» Ebenfalls
drei Tage Urlaub gibt es für die ei-
gene Hochzeit. Neu gilt dies auch
für gleichgeschlechtliche Paare,
die ihre Partnerschaft eintragen
lassen. Auch im Todesfall werden
eingetragenePartnerschaftenden
Ehepartnern gleichgestellt. Zwi-
schenTodundBestattungdesPart-
ners/der Partnerin gibt es je nach
Aufwand ein bis drei arbeitsfreie,
bezahlte Tage.
Etwas anderes bleibt im L-GAV

bestehen: nämlich das Schiedsge-
richt. «Ich bin sehr froh, dass wir
es geschafft haben, uns in diesem
Punkt durchzusetzen», sagt Stefan
Unternährer. Denn die Arbeitge-
berwolltendas Schiedsgericht ab-
schaffen. «Aber für uns ist eswich-
tig, dass esdiese Instanzweiterhin
gibt», erklärt Unternährer. «Wenn
wir uns bei Lohnverhandlungen
nicht einigenkönnen, entscheidet
dieses unabhängigeGremium, ob

Väter in unsererBranchehabengut lachen. Sie habennachderGeburt
ihresKindes immerhin einpaar TagebezahltenUrlaub.

Endlich:Ab nächstem Jahr
gibt es Urlaub für Väter
Werdende Mütter haben es gut. Sie haben gesetzlich Anspruch auf 14 Wochen bezahlten Urlaub. Für
Väter sieht das Gesetz gar nichts vor. Im neuen Landes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV) gibt es nun eine
minimale Regelung für Gastroprofis. Auch gleichgeschlechtliche Paare profitieren vom neuen L-GAV.

Ueli Genner
Direktor
«DasBreiteHotel»
Basel

Arbeit statt Rente?Das tönt gut und
leuchtet ein. Schaut man aber ge-
nauer hin, ist dieser Slogan barer
Hohn. Er suggeriert, Bezüger einer
Rente hätten die Wahl zu arbeiten
oder vonderRente zu leben.Davon
sindwirweit entfernt.Nichteinmal
zehn Prozent der IV-Bezüger kön-
nen arbeiten. Nicht aus Faulheit,

sondernweileskeineStellengibt.Al-
lesindeinverstanden,dassmöglichst
vieleRentenbezügerdenWegzurück
indenArbeitsprozess findensollen.
Aber wo bleiben die Stellen?Wer ist
bereit, Menschen mit einer Beein-
trächtigungeinzustellen?

Seit demHerbst 2005 führenwir
in Basel «DasBreiteHotel». Wir sind
eine Werkstatt für betreutes Arbei-
ten.32unsererMitarbeiterbeziehen
wegen einer Lernbehinderung eine
volle IV-Rente. Sie arbeiten in «ih-
rem» Betrieb mit Engagement und
zeigen jeden Tag, dass sie eine voll-
wertigeLeistungerbringenkönnen.

AnfangSeptember2009wurden
wir von hotelleriesuisse in die Spe-
zialisierungskategoriederDesign&
LifestyleHotelsaufgenommen.Unser
modernes Dreisterne-Stadthotel er-
freutsichbeidenGästengrosserBe-
liebtheit. Auf den Online-Bewer-
tungsplattformen TripAdvisor und
TrivagobelegenwirseitWochenSpit-
zenplätze.EingrosserErfolg fürein
Integrationshotel. Er zeigt,Bezüger
einer IV-Rente sind tüchtige Mitar-
beitende. Mehr noch: Diese Mitar-
beiter zeigen vollsten Einsatz, weil
es ihnen Freude bereitet, eine sinn-
volleArbeit zu leisten.

LifestyleundDesignschliesstauchLeutemit Lernbehinderungenein
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Die L-GAV Serie»

Abnächstem Jahr gilt einneuer
Landes-Gesamtarbeitsvertrag.
«eXpresso» stellt die Neuerun-
gen in einer neunteiligen Serie
vor. Bisher sind folgende Bei-
träge erschienen:
1. Ferien
2. Arbeitszeit
3. Definition Saisonbetriebe
und die Folgen daraus

4. Mindestlöhne
5. 13. Monatslohn
6.mögliche Lohnreduk-
tionen

7. Überstundenregelung

Als letzterwirdderBeitragüber
die bezahlte Aus- und Weiter-
bildung folgen.
DieArtikel publizierenwir laufendauchauf
unserer Homepage. Nach Abschluss der
Serie können Sie alle Beiträge herunter-
ladenunter:www.expresso.ch
Der neue L-GAVwirddenMitgliedernder
Hotel&GastroUnionbis spätestensEnde
Jahr zugestellt.

Was ist ein L-GAV?
Vertrag: Der Landes-Gesamtar-
beitsvertrag wird zwischen den
Organisationen der Chefs und
derMitarbeiter ausgehandelt.
Inhalt: Im Vertrag ist von Ar-
beitszeit und Arbeitsplan über
Mindestlöhne und Ferien bis
hin zurEntschädigungbeimZi-
vilschutz alles geregelt. Es geht
umSachen, die imGesetz nicht
geregelt sind oder wo die Leis-
tungenübersGesetz hinausge-
hen (z.B. fünfWochenFerien).
Gültigkeit:Der L-GAV ist für al-
leGastrobetriebeundalleGas-
tromitarbeitenden gültig.


